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Kleine Anfrage nach § 23 Geschäftsordnung Stadtverordnetenversammlung 

Belästigung durch Zulieferer an ALDI Markt 

 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordneter Siebel,  

 

Ihre Kleine Anfrage vom 19.02.2020 beantworte ich wie folgt: 

 

Frage 1: 

Ab wann dürfen LKWs in die Stadt einfahren? 

 

Antwort:  

Das Lkw-Nachtfahrverbot ist gültig zwischen 20 Uhr und 6 Uhr. 

 

Frage 2: 

Ab wann darf die Anlieferung bei Aldi beginnen? 

 

Antwort: 

Diese Frage kann so pauschal nicht beantwortet werden. Grundsätzlich ist dies von verschie-

denen Faktoren abhängig, wie z. B. der Örtlichkeit, der Bebauung, der Qualität des Lärms etc. 

Eine Anlieferung ist im günstigsten Falle ab 6 Uhr möglich. Ab 7 Uhr ist eine Ladetätigkeit in 

der Regel in allen Fällen zulässig. 

 

Frage 3: 

Wie überprüft dies die Stadt Darmstadt? 

 

Antwort: 

Die Beachtung des Lkw-Nachtfahrverbotes wird von der Kommunalpolizei im Rahmen der  

 

 

            . . .  

 



 

 

personellen und organisatorischen Möglichkeiten im Zuge des Streifendienstes überprüft. Bei 

Hinweisen durch Bürgerinnen und Bürger wird diesen zeitnah nachgegangen. 

 

Frage 4: 

Welche Sanktionsmöglichkeiten hat die Stadt gegenüber Aldi? 

 

Antwort: 

Von städtischer Seite existiert eine Sanktionsmöglichkeit gegen Lkw-Fahrer, welche das Nacht-

fahrverbot missachten. Etwaige Beschwerden hinsichtlich des Lärms bei Anlieferung von Waren 

werden vom Regierungspräsidium Darmstadt bearbeitet (Lärm, der von einem Gewerbebetrieb 

ausgeht). 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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